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Sachverhalt und Antrãge 

Entscheidung 

Die am 11. Oktober 1983 eingereichte und am 17. April 1985 

unter der Nummer 0 137 070 veröffentlichte europäische Pa-

tentanmeldung Nr. 83 110 111.8 (im folgenden Anineldung A 

genannt) 1st mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 

19. Mai 1988 zuruckgewiesen worden. 

In ihrer Entscheidung, der die am 14. Mai 1987 eingegange-

nen Ansprüche 1 bis 12 zugrunde lagen, kommt die Prüfungs-

abteilung zu dem Ergebnis, daB in den Anspruchen 1, 9, 10 

und 11 der Anmeldung A und in den AnsprUchen 1, 3 und 5 

der Anineldung Nr. 83 110 110.0 (im folgenden Anmeldung B 

genannt) desselben Anmelders, in der dieselben Staaten 

benannt sind und die denselben Prioritätstag aufweist wie 

die Anmeldung A, Gegenstände beansprucht werden, die iden-

tisch, also nicht kiar und deutlich voneinander unter-

scheidbar sind, so daB die Anspruche der Anmeldungen A und 

B in der in den Richtlinien für die Prüfung C-VI, 9.6 dar-

gelegten Weise kollidieren. Es wird ferner festgestellt, 

daB nach den Richtlinien C-IV, 6.4 in solchen Fallen nicht 

zwei Patente erteilt werden dürfen. 

In Sachen der Anmeldung B wurde verfügt, das Prüfungsver-

fahren so lange auszusetzen, bis das Ergebnis des Be-

schwerdeverfahrens zu Anmeldung A vorliegt. 

Am 4. Juni 1988 hat die Beschwerdeführerin gegen diese 

Entscheidung unter gleichzeitiger Zahiung der Beschwerde-

gebühr und Vorlage einer Begründung Beschwerde eingelegt 

und beantragt, die Entscheidung aufzuheben und das Patent 

zu erteilen bzw. zwecks Erteilung an die Prüfungsabteilung 
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zurückzuverweisen. Aul3erdem stelit sie einen Antrag auf 

Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr. 

Iv. 	Die Ansprüche 1, 9, 10 und 11 der Anmeldung A lauten wie 

folgt: 

11 1. Vorrichtung zum Reinigen bzw. Ausbiasen von Arbeits-

stellen in einer Webmaschine, weiche Vorrichtung mm-

destens eine mit Druckluft beaufschlagte Leitung enthält, 

die zu mindestens einem schlitzartigen Luftaustritt führt, 

der oberhaib der zu reinigenden Arbeitsstellen angeordnet 

ist und die Luft periodisch über die Arbeitsstellen aus-

blast, dadurch gekennzeichnet, daB der Luftaustritt (1, 

16, 26) einen kontinuierlich rotierenden Rundkorper (6, 

13, 23) aufweist, der parallel zu dein im Raum feststehen-

den, quer zur Fadenlaufrichtung angeordneten Luftaustritt 

(1, 16, 26) verläuft, und daB ferner über einen Winkelbe-

reich in Umfangsrichtung des Rundkörpers (6, 13, 23) eine 

einseitige periodische Auslenkung für den aus einer schma-

len schlitzartigen Ausblasdüse (3, 14, 24) austretenden 

Luftstrahl vorgesehen ist 

Webmaschine, die eine Vorrichtung nach elnem der vor-

stehenden Ansprüche aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB 

die Vorrichtung zur Reinigung elnes Teiles des SchuBfaden-

eintragsbereiches der Webmaschine dient. 

Webmaschine nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 

daB in SchuBfadenlaufrichtung dem Luftaustritt (1, 16, 

26) der Vorrichtung eine quer zur SchuBfadenrichtung ver-

laufende Schlitzdüse (30) nachgeordnet ist, die einen ver-

tikalen Luftvorhang zwischen Fadenschere (33) und SchuB-

werk (34) legt 

00219 	 • . 1... 



3 	T 372/88 
/ 

11. Webmaschine nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, 

daB fadeneinlaufseitig der Fadenschere (33) eine Abdeck-

platte (48) den Luftvorhang webladenseitig begrenzt" 

V. 	Die Anspruche 1, 3 und 5 der Anmeldung B lauten wie 

folgt: 

11 1. Webmaschine ndt einer Vorrichtung zurn Reinigen der 

Arbeitsstellen in Schul3faden-Eintragsbereich mit Hilfe 

von Blasluft, welcher Bereich mindestens die Fadenschere, 

das Schul3werk, den Fadenspänner, die Fadenbremnse und eine 

SchuI3-Spule enthält, wobei die Vorrichtung mindestens eine 

ortsfest im Raum angeordnete AusblasdUse oberhaib dieses 

Bereichs aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen 

Webfach (25) und SchuBeintragsbereich (2) fadeneinlauf-

seitig derFadenschere (5) eine vertikale Abdeckplatte 

(19) vorgesehen ist, die das Webfach (25) gegen den SchuI3-

fadeneintragsbereich abschirmt, und daB ferner als Aus-

blasdUse (1) eine Flachstrahldüse, die mit ihrer Làngs-

richtung quer zur SchuBfadenrichtung verlãuft, fadenein-

laufseitig der Abdeckplatte (19) unmnittelbar so vorge-

lagert ist, daB sie einen vertikalen Luftvorhang zwischen 

Fadenschere (5) und Schui3werk (2) legt. 

3. Webnmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB weiterhin ein als Schlitzdüse quer zur 

SchuBfadenrichtung ausgebildeter Luftaustritt (17) auf 

Fadenspanner (16) und Fadenbremsë (18) gerichtet ist 

5. Webmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB neben dem Luftaustritt (17) fadeneinlauf-

seitig ein rotierender Rotationskórper (34) angeordnet 

ist, der den aus demn Luftaustritt (17) austretenden Luft-

strahi einseitig dem SchuBfadenlauf entgegen periodisch 

über Fadenspanner (16) und Fadenbremnse (18) führt" 
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Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und 
Regel 64 EPU; sie 1st zulässig. 

Der vorliegende Fall bietet keinen Anlal3 zu entscheiden, 
ob Uberhaupt und unter weichen Uinständen die in den Prü-

fungsrichtlinien C-IV, 6.4 angesprochene Situation (ge-
legentlich als "Doppelpatentierung" bezeichnet) als eine 

patenthindernde Situation zu beseitigen ist. Diese Si-
tuation setzt nämlich u.a. voraus, daI3 in den kolli-
dierenden Patentannieldungen Patentanspruche vorhanden 

sind, die "die gleiche Erfindung beanspruchen". Dies 1st 
ml vorliegenden Fall nicht gegeben, wie aus den nach-
folgenden Darlegungen ersichtlich wird. 

liii vorliegenden Fall weisen zwar die Gegenstände der be!-
den genannten Anspruchsgruppen der Anmeldungen A und B 

viele gerneinsame Merkniale auf; jede Anspruchsgruppe ent-

halt aber auch Merkmale, die in der anderen nicht zu f in-
den sind. 

3.1 	Die Anspruchsgruppe 1 + 9 + 10 + 11 der Annieldung A unl- 

fa8t folgende Merkinale, die in der Anspruchsgruppe 1 + 3 + 
5 der Anmeldung B nicht enthalten sind: 

Der rotierende Körper 1st ein Rundkôrper. 

Die Rotation ist kontinuierljch. 

Der Rundkärper ist parallel zuni Luftaustritt ange-
ordnet. 
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d) Der Luftstrahl tritt über einen Winkelbereich in Urn-

fangsrichtung des Rundkôrpers aus. 

3.2 	Andererseits sind in der genannten Anspruchsgruppe der An- 

rneldung B Merkrnale angegeben, die die genannte Anspruchs-

gruppe von A nicht aufweist, närnlich: 

Die Abdeckplatte 1st vertikal. 

Der Luftaustritt der Schlitzdüse (Flachstrahldüse) 1st 

auf Fadenspanner und Fadenbrernse gerichtet. 

Der Luftstrahl der Schlitzdüse verlãuft entgegen dern 

SchuBfadenverlauf. 

	

3.3 	Da es sich bei den vorstehenden fettgedruckten Merkrnalen 

nicht urn bloBe Selbstverständlichkeiten oder leere, be-

deutungslose Worte handelt, sondern urn konstruktive Un-

terscheidungsrnerkrnale, kann von elner Identität der beiden 

beanspruchten Gegenstände nicht gesprochen werden. 

Somit steht der Fortsetzung der Prüfung der beiden An-

meldungen A und B nichts im Wege. 

	

4. 	Was die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr anbe- 

langt, 1st festzustellen, daB sich die PrUfungsabteilung 

mangels entsprechender Vorschriften irn EPU zu Recht an die 

Anweisungen in den Richtlinien für die Prufung gehalten 

hat. Eine unzutreffende Beurteilung der Identitãt der 

Anspruchsgegenstände stelit keinen Verfahrensfehler im 

Sinne von Regel 67 dar, so daB eine Rückzahlung nicht 

gerechtfertigt 1st. 
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5. 	Da die Kaminer dem Hauptantrag stattgibt, braucht auf 

die übrigen Anträge der Beschwerdeführerin nicht weiter 

eingegangen zu werden. 

Entscheidungs formel 

Au& diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die 

Sache an die Erstinstanz zurückverwiesen. 

Der Antrag auf Rückzahlung der BeschwerdegebUhr wird 

zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

/ 7,7cl-1 

S. Fabiani 
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